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HNV-JugendticketBW 

1. Geltungsbereich und Preis  

Das HNV-JugendticketBW ist ein persönliches Jahresabonnement mit monatlicher Ab-

buchung. Das HNV-JugendticketBW gilt ganztägig für beliebig viele Fahrten. Der Fahrpreis 

ergibt sich aus der Fahrpreistabelle des HNV (Anlage 4). Das HNV-JugendticketBW gilt im 

gesamten HNV und darüber hinaus in sämtlichen Bussen und Bahnen des Nahverkehres in 

Baden-Württemberg, die in die Verbundtarife der baden-württembergischen Verkehrsver-

bünde oder die in den bwtarif einbezogen sind. Es gilt im Weiteren auch für freigegebene Fern-

verkehrsangebote sowie für sonstige Verkehrsangebote (z. B. Fähren) in Baden-Württemberg, 

soweit diese mit Verbundtarifen oder dem bwtarif genutzt werden können. Ggf. sind ent-

sprechende Aufschläge entsprechend den tariflichen Regularien des jeweiligen Verbundtarifes 

bzw. des bwtarifes zu entrichten. Das HNV-JugendticketBW gilt in der zweiten Wagenklasse. 

Ein Übergang in die erste Wagenklasse ist nicht möglich. Die kostenlose Mitnahme entgelt-

pflichtiger weiterer Personen ist nicht gestattet. 

Von anderen baden-württembergischen Verkehrsverbünden ausgestellte JugendticketsBW 

werden im HNV ohne Einschränkungen anerkannt. 

 

2. Berechtigtenkreis 

Berechtigt zum Kauf des HNV-JugendticketBW sind:  

- alle Personen mit Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg bis zur Vollendung des 

21. Lebensjahrs (d.h. bis einschließlich 20 Jahre) ohne Ausbildungsnachweis 

sowie 

 

- alle Personen ab dem 22. Lebensjahr bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (d.h. 

ab 21 Jahre bis einschließlich 26 Jahre), die sich in Ausbildung befinden und einen 

entsprechenden Ausbildungsnachweis vorlegen. Hierbei handelt es sich um 

 

a) Schüler und Studierende öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich aner-

kannter privater 

- allgemeinbildender Schulen,   

- berufsbildender Schulen,  

- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,  

- Akademien, Hochschulen und Universitäten mit Ausnahme der Verwaltungs- 

  akademien, Volkshochschulen, Landvolkshochschulen. 

 

b) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht 

unter Buchstabe a) fallen, besuchen, sofern der Besuch dieser Schulen und 

sonstigen privaten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsför-

derungsgesetz förderungsfähig ist; 

 

c) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der 

Weiterbildung Kurse zum nachträglichen Erwerb der Qualifikation der Berufs-

reife oder des qualifizierten Sekundarabschlusses I besuchen; 

 

d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbil-

dungsgesetzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 

des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung  
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außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des Be- 

rufsbildungsgesetzes, § 36 Abs. 2 der Handwerksordnung, ausgebildet werden; 

 
e) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang be-

suchen; 

 

f) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder 

Volontariats vor, während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte Aus-

bildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den für Ausbildung und 

Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 

 

g) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und 

Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für 

die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst 

erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung 

erhalten; 

 

h) Personen, die an einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr, des Bun-

desfreiwilligendienstes oder vergleichbaren sozialen Diensten teilnehmen. 

 

i) Personen, die an Aufstiegsfortbildungen (z. B. Meister, Techniker) in Vollzeit 

teilnehmen. Schüler, Auszubildende (hierzu zählt auch die Aufstiegsfortbildung 

in Vollzeit), Studierende oder Freiwilligendienstleistende (Jugendfreiwilligen-

dienste sowie Bundesfreiwilligendienste). 

Die Bezugsberechtigung erlischt mit dem 21. Geburtstag (ohne Ausbildungsnachweis) bzw. 

mit dem 27. Geburtstag (mit Ausbildungsnachweis). 

Als Ausbildungsnachweis gilt ein Nachweis über die Eigenschaft der Berechtigten gem. Nr. 

2a) bis 2i).  

Der Ausbildungsnachweis ist grundsätzlich einmal jährlich gegenüber dem ausgebenden 

ABO-Center zu erbringen. Der Status Studierender muss halbjährlich nachgewiesen werden.    

Bei der Gruppe der Bezugsberechtigten, die nicht Schüler oder Studierende sind, muss der 

Hauptwohnsitz im HNV-Gebiet liegen. Bei Schülern ist stattdessen der Standort der Schule 

und bei Studierenden der Standort der Hochschule maßgebend, die jeweils im HNV-Gebiet 

liegen müssen.   

 

3. Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigung 

(1) Berechtigte können zu jedem ersten eines Monats in ein Abonnement des HNV-Jugend-

ticketBW einsteigen. Hierfür muss die schriftliche Bestellung/Online-Bestellung mit allen 

notwendigen Angaben und Unterlagen bis zum 15. des jeweiligen Vormonats einge-

gangen sein. 

 Der Bestellung ist ein aktuelles Lichtbild beizufügen. 

 Wurde das HNV-JugendticketBW als Handy-/Online-Ticket mit Barcode ausgegeben, 

gelten ergänzend die Regelungen gemäß Teil C, Nr. 10 des HNV-Gemeinschaftstarifs.  

 Für Bestellungen nach Ablauf der Bestellfrist (15. des Vormonats) wird das HNV-Jugend-

ticketBW auch als sog. Abo-Sofort angeboten. Voraussetzung ist die persönliche Be- 
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 stellung und Barzahlung bzw. Abbuchung des ersten Geltungsmonats. Bei Barzahlung 

beginnt das reguläre Abo-Verfahren mit dem Folgemonat.  

 Das Abonnement wird zunächst für ein Jahr abgeschlossen und verlängert sich dann auf 

unbestimmte Zeit. Es kann nach Ablauf des ersten Vertragsjahres zum Ende eines jeden 

Monats schriftlich gekündigt werden, ohne dass eine Nachberechnung erfolgt. Die Kün-

digung muss bis zum 15. des Vormonats beim ABO-Center vorliegen. Die Chipkarte/das 

Handy-Ticket wird zum Ersten des darauffolgenden Montas gesperrt und verliert die 

Gültigkeit. 

 Die Chipkarte ist an das ausgebende ABO-Center zurückzugeben. 

 Der Abo-Vertrag und damit auch die Nutzungsberechtigung enden automatisch zum 

Ablauf des Monats, in dem die Bezugsberechtigung nicht mehr besteht, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, frühestens jedoch zwölf Monate nach Beginn des Abo-Vertrages. 

Die Chipkarte/das Handy-Ticket wird gesperrt und verliert die Gültigkeit. 

 Die Chipkarte ist an das ausgebende ABO-Center zurückzugeben. 

(2) Innerhalb des ersten Vertragsjahres ist ein Abonnement mit einer Frist von einem Monat  

zu jedem Monatsende kündbar. In diesem Fall wird für die bereits genutzten Monate der 

Preis einer HNV-Schülermonatskarte der Preisstufe 1 zu Grunde gelegt. Die sich er-

gebende Preisdifferenz wird nachberechnet.  

 

4. Voraussetzung für das Abonnement, Zustandekommen des Abonnementvertrages 

(1) Voraussetzung für die Teilnahme am Abonnement ist die Erteilung eines SEPA-Basis- 

Lastschriftmandats oder einer Einzugsermächtigung. Abweichend von der 14-Tage-Pre-

Notification, basierend auf dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren, wird eine Vorankün-

digungspflicht von zwei Tagen für die Durchführung von Lastschriften vereinbart. Die 

Mandatsreferenz auf Basis des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens entspricht der Abo-

Nummer, die dem Kunden im Rahmen der Pre-Notification mitgeteilt wird. 

 Im Abonnement wird eine Chipkarte/ein Handy-Ticket ausgegeben, wenn die HNV GmbH 

schriftlich ermächtigt wird, das jeweilige Fahrgeld monatlich im Voraus bis auf weiteres, 

mindestens jedoch für die Dauer von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten, von einem mit 

Sitz im SEPA-Raum geführten Konto einer Bank/Sparkasse in Euro abzubuchen (Ein-

zugsermächtigung/SEPA-Basis-Lastschriftmandat).  

(2) Der Abonnementvertrag kommt mit der Zusendung der Chipkarte/Bereitstellung des 

Handy-Tickets oder mit der Ausgabe des Abo-Sofort zustande. 

 Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubringen. Spätere Beanstandungen 

werden nicht berücksichtigt. 

 

5. Fristgemäße Abbuchung, Verzug 

Der Kunde verpflichtet sich, den monatlichen Einzugsbetrag auf dem angegebenen Konto 

jeweils zum ersten Bankarbeitstag eines Monats bereitzuhalten. Er verpflichtet sich außerdem, 

alle das ABO-Center belastenden Gebühren und Auslagen, die aufgrund einer nicht erfolg-

reichen Abbuchung angefallen sind (z.B. Bearbeitungsgebühren, Mahngebühren, Rück-

buchungsgebühren, etc.) zu übernehmen. 

Ist eine Abbuchung unter diesen Bedingungen trotzdem nicht möglich, (insbesondere wegen 

mangelnder Kontodeckung, nicht anerkannter Lastschrift/SEPA-Basis-Lastschrift, wider- 

 



Auszug aus dem HNV-Gemeinschaftstarif (gültig ab 01.03.2023) 
(Gemeinsame Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Fahrpreise)   

Seite 4 von 4 

 

rufener Einzugsermächtigung/widerrufenem SEPA-Basis-Lastschriftmandat) besteht für das 

ABO-Center die Möglichkeit der fristlosen Kündigung. Die Chipkarte ist an das ABO-Center zu 

übergeben. Die Chipkarte/das Handy-Ticket wird unverzüglich gesperrt und verliert die Gültig-

keit. 

Die erneute Teilnahme am Abo-Verfahren wird geprüft und kann ggf. abgelehnt werden. 

 

6. Tarifänderungen 

Tarifänderungen werden in der örtlichen Presse sowie dem Kunden im Rahmen der Pre-

Notification bekanntgegeben. Im Falle einer Tarifänderung hat der Kunde das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung zum Ende des Monats vor Eintritt der Tarifänderung. Tritt die 

Tarifänderung nicht zum 01. eines Monats ein, kann die Kündigung zum Ende des Monats 

erfolgen, in dem die Tariferhöhung eingetreten ist. Die schriftliche Kündigung muss spätestens 

bis zum 15. des Nachmonats, der auf den Zeitpunkt der ordentlichen Bekanntmachung der 

Tarifänderung folgt, im ABO-Center vorliegen. 

 

7. Änderungsmitteilung 

Eine Änderungsmitteilung ist erforderlich, wenn sich Änderungen hinsichtlich Name, Anschrift, 

Fahrstrecke, Schulwechsel oder Bankverbindung ergeben. Die Änderungsmitteilung muss bis 

spätestens 15. des Vormonats schriftlich beim jeweiligen ABO-Center vorliegen. 

 

8. Verlust oder Zerstörung der Chipkarte 

Verlust oder Zerstörung der Chipkarte sind dem ABO-Center schriftlich anzuzeigen. 

Bei Verlust oder Zerstörung der Chipkarte erhält der Fahrgast eine Ersatzkarte. Das Ausstellen 

einer Ersatzkarte kostet 10€, es sei denn der Fahrgast weist nach, dass ein Bearbeitungs-

entgelt in dieser Höhe nicht oder in wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist. Bis zum Erhalt 

der neuen Chipkarte sind Fahrausweise auf eigene Kosten zu lösen. 

Das Fahrgeld für abhandengekommene oder zerstörte Chipkarten wird nicht erstattet. Die als 

abhandengekommen gemeldete Chipkarte ist ungültig und wird gesperrt. 

 

9. Erstattung bei Nichtnutzung 

Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wegen Nichtnutzung ist grundsätzlich nicht möglich. 

Es sei denn, die Nichtnutzung beruht auf einem wichtigen Grund.  

 

10. Haftung 

Ist der Abonnent nicht auch Inhaber des in der Einzugsermächtigung bzw. dem SEPA-Basis-

Lastschriftmandat genannten Kontos, so haftet der Abonnent bzw. der Kontoinhaber, sofern 

der Abonnent nur beschränkt geschäftsfähig ist, für alle aus dem Abo-Vertrag resultierenden 

Zahlungsverpflichtungen als Gesamtschuldner. 

 

11.  Zeitlich begrenzte Sonderregelung für Semester-Tickets 

Übergangsweise (längstens bis zum 31.12.2025) wird das HNV-JugendticketBW an Studie-

rende von Universitäten/Fachhochschulen, mit denen eine Semesterticket-Vereinbarung be-

steht, als Halbjahresticket gegen Einmalzahlung im Voraus ausgegeben.  


